
PRÜFUNGSORDNUNG 

über die 

höhere Fachprüfung für Beraterin Frühe Kindheit/ Berater Frühe Kindheit 

Änderung vom 1 1, März 2026 

Die Trägerschaft, 

gestützt auf Artikel 28 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 
13. Dezember 2002', 

besch/iesst: 

Die Prüfungsordnung vom 11. November 2021 über die höhere Fachprüfung für Beraterin 
Frühe Kindheit/ Berater Frühe Kindheit wird wie folgt geändert: 

2.1 Zusammensetzung der Kommission für Qualitätssicherung 

2.11 AIie Aufgaben im Zusammenhang mit der Diplomerteilung werden einer Kommission 
für Qualitätssicherung (OS-Kommission) übertragen. Die OS-Kommission setzt sich 
aus fünf bis sieben Mitgliedern zusammen und wird durch die Trägerschaft für eine 
Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. 

2.2 Aufgaben der QS-Kommission 

2.22 Die OS-Kommission kann: 
a) das Behandeln von Beschwerden einzelnen Personen übertragen; 
b) administrative Aufgaben einem Sekretariat übertragen. 
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über einen der folgenden Abschlüsse oder eine gleichwertige Qualifikation 
verfügt; 
- ein Diplom als Pflegefachfrau/ Pflegefachmann HF, 
- einen gleichwertigen altrechtlichen Abschluss der Diplompflege, 
- einen Bachelor oder Master of Science in Pflege, 
- einen anderen vom SRK anerkannten gleichwertigen Abschluss in Pflege, 
- einen Bachelor of Science Hebamme, 
- Abschlüsse gemäss Art. 11 Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung, 
- ein Diplom als Kindheitspädagogin HF/ Kindheitspädagoge HF, 
- dipl. Kindheitspädagogin HF/ dipl. Kindheitspädagoge HF, 
- ein Diplom als Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge HF, 
- dipl. Sozialpädagogin HF/ dipl. Sozialpädagoge HF; 

über eine Berufserfahrung im Äquivalent von mindestens vier Jahren zu 50% in 
der Mütter- und Väterberatung verfügt; 

über eine Berufserfahrung im Äquivalent von mindestens zwei Jahren zu 50% in 
der Mütter- und Väterberatung und ein Äquivalent von mindestens zwei Jahren 
zu 50% in einer der folgenden Einheiten verfügt: Kindertagesstätte, Kinderheim, 
Neonatologie, Säuglingsabteilung, Wochenbett, Kindernotfall, pädiatrische 
Stationen oder Kinderspitex. 

und 

d) über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen 
verfügt. 

Vorbehalten bleibt die fristgerechte Überweisung der Prüfungsgebühr nach Ziff. 3.41 und die 
rechtzeitige sowie vollständige Abgabe der Diplomarbeit. 

3.3 Zulassung 

3.31 Zur Abschlussprüfung werden zugelassen, wer: 

a) 

und 

b) 

oder 

c) 



Diese Änderung tritt mit der Genehmigung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI) in Kraft. 

Bern, S.3, 2C 
OdASanté 
Nationale Dach-Organisation der Arbeitswelt Gesundheit 

Anne-Geneviève Bütikofer 
Präsidentin 

Olten, 1.:.2G 
SAVOIRSOCIAL 
Schweizerische Dach-Organisation der Arbeitswelt Soziales 

Mariette Zurbriggen 
Präsidentin 

Bern, 

Schweizerischer Fachverband Mütter- und Väterberatung 

Nina Schläfli 
Präsidentin 

Diese Änderung wird genehmigt. 

Bern, 

Staatssekretariat für Bildung, 
Fe rs un und Innovation SBFI 

Rémy Hübschi 
Stellvertretender Direktor 
Leiter Abteilung Berufs- und Weiterbildung 




























